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Kurzfassung 

Die Umsetzung der Hochwasserrichtlinie in �-Jahreszyklen ermöglicht die Überprüfung und 

Anpassung der drei vorgegebenen Arbeitsschritte entsprechend gewonnener 

Erfahrungswerte und bietet die Möglichkeit, neue Datengrundlagen zu nutzen. Dadurch soll 

die Zuverlässigkeit des Planungsprozesses stetig weiterentwickelt und verbessert werden. Im 

Rahmen der Bearbeitung des ersten Zyklus wurde die Notwendigkeit deutlich sichtbar, 

sowohl die Datengüte als auch den Deckungsgrad der vorhandenen 

Gefährdungsinformationen (Überflutungsflächen, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten) 

zu erhöhen. Dies wurde durch die gezielte Ausarbeitung von Abflussuntersuchungen und 

Gefahrenzonenplanungen gewährleistet, die nunmehr in die vorläufige Risikobewertung des 

zweiten Zyklus einfließen können. Zusätzlich zur Verbesserung der Gefährdungsinformation 

wurden auch der Zugriff auf hochaufgelöste, objektscharfe Datengrundlagen ermöglicht. 

Somit konnte die Anzahl der potentiell Betroffenen aussagekräftiger ermittelt und bewertet 

werden.  

Neben Hochwasser ausgehend von Flüssen wurde auch der Prozess des Oberflächenabflusses 

(Hochwasser ohne Bezug zu einem Gewässer) im Rahmen der Umsetzung der 

Hochwasserrichtlinie berücksichtigt. Dafür wurde eine Gefahrenhinweiskarte erstellt, die 

mögliche Fließwege im Gelände dargestellt. Die Fließwege enden an den Eintrittspunkten in 

den Siedlungsraum (Siedlungsumhüllende), da selbst kleine Strukturen, wie Gehsteigkanten, 

Einfriedungen oder Durchlässe die Abflussrichtung erheblich verändern können und so 

innerhalb von Siedlungen zu große Unsicherheiten auftreten. In Verbindung mit 

Vorortkenntnis können anhand der Gefahrenhinweiskarte jedoch für bestehende Siedlungen 

bzw. Siedlungsentwicklungen mögliche Gefährdungen abgeschätzt werden. 

Ausgehend von einer Bewertung auf Basis potentiell Betroffener in der Überflutungsfläche 

wurden zahlreiche Informationen zur Verfügung gestellt, um sowohl regionales Wissen als 

auch lokale Expertise im Prozess zu berücksichtigen. Wichtig dabei war, alle Entscheidungen 

zu dokumentieren und den Bearbeitungsprozess weitestgehend zu standardisieren, um 

vergleichbare, objektive und nachvollziehbare Ergebnisse zu gewährleisten. Vor diesem 

Hintergrund ergibt sich eine Anpassung in der Ausweisung von Gebieten mit potenziell 

signifikantem Hochwasserrisiko. Ab ���� werden ��� Risikogebiete ausgewiesen, welche die 

Grundlage für die folgenden zwei Bearbeitungsschritte (Erstellung von Gefahren- und 

Risikokarten, Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen) darstellen. Das 

übergeordnete Ziel ist, durch nachhaltige Managementmaßnahmen das Hochwasserrisiko – 

vor allem in diesen Gebieten von Österreich – zu reduzieren. 
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Einleitung 

Die Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie setzt europaweit einen Rahmen für ein 

umfassendes Hochwasserrisikomanagement in den Mitgliedsstaaten. Bis ���� wurde 

der erste Zyklus in Österreich fachlich abgeschlossen. Seitdem gilt es, die 

gesammelten Erfahrungen bei der Umsetzung des zweiten Zyklus (���� - ����) in die 

aktualisierten Überlegungen einfließen zu lassen. Der vorliegende Bericht stellt dazu 

die Weiterentwicklung der im Rahmen der vorläufigen Risikobewertung eingesetzten 

Methoden in Österreich sowie deren Ergebnisse dar. 

Die Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (����/��/EG) 

vom ��.��.���� (kurz: HWRL) hat einen Rahmen geschaffen und soll dadurch zur 

Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen auf die menschliche Gesundheit, 

die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten in der Gemeinschaft beitragen. 

Der erste dreistufige Zyklus der Hochwasserrichtlinie wurde in Österreich fachlich ���� 

abgeschlossen und im März ���� veröffentlicht. Ein Umsetzungszyklus umfasst dabei 

�. eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos inklusive Bestimmung von 

Gebieten mit potentiell signifikantem Hochwasserrisiko, 

�. die Erstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten, 

�. die Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen 

und dauert � Jahre. Nach Abschluss der Umsetzung werden die Schritte im Rahmen des 

nächsten Zyklus entsprechend überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert. Dies soll 

gewährleisten, dass Erfahrungen aus den vorgelagerten Zyklen sowie Entwicklungen im 

Rahmen des Hochwasserrisikomanagements entsprechend berücksichtigt werden können 

und keine statische Planung vorgenommen wird.  

Die Richtlinie sieht zu Beginn des zweiten Zyklus (Artikel ��) eine Überprüfung und 

erforderlichenfalls Aktualisierung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos bis ��. 

Dezember ���� vor. Diese Bewertung soll, wie auch im ersten Zyklus, auf Grundlage 

vorhandener oder leicht abzuleitender Informationen erfolgen. Zu berücksichtigen sind 

signifikante vergangene Hochwasserereignisse sowie potenziell signifikante zukünftige 

Ereignisse, die vor allem aus Ereignisdokumentationen, Abflussuntersuchungen oder 

Gefahrenzonenplanungen abgeleitet werden können. Dabei fließen mögliche nachteilige 

Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe sowie für wirtschaftliche 
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Methodik in Österreich 

Die Umsetzung der HWRL auf Verwaltungsebene ist in Österreich im Rahmen des 

Wasserrechtsgesetzes geregelt. Für alle � Umsetzungsschritte erstellt die Bundesministerin 

bzw. der Bundesminister für Nachhaltigkeit und Tourismus als zuständige Stelle einen 

Entwurf. Dieser Entwurf wird unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Informationen 

seitens des Landeshauptmannes, der Landeshauptfrau geprüft, gegebenenfalls angepasst 

und rückübermittelt. Seitens des BMNT werden dann die zusammengeführten Informationen 

veröffentlicht und an die Europäische Kommission berichtet. 

Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

Um eine bundesweit einheitliche und somit vergleichbare Vorgehensweise im Rahmen der 

vorläufigen Risikobewertung und Ausweisung von Gebieten mit potenziell signifikantem 

Hochwasserrisiko zu gewährleisten, erfolgte in Abstimmung zwischen Bund und Ländern 

eine Standardisierung der Bearbeitung.  

Zu Beginn wurde dazu die Methodik des ersten Zyklus an die aktuelle Datenlage angepasst 

und ein Bundesentwurf für die vorläufige Risikobewertung erstellt. Dieser beinhaltet eine 

Zusammenfassung der potentiell betroffenen Personen und Schutzgüter pro Gemeinde 

innerhalb der Überflutungsflächen. Dabei werden insbesondere Informationen zu seltenen 

Ereignissen (���-jährliches Hochwasser bzw. Extremereignisse) zur Bewertung der 

Gefährdung herangezogen. Somit kann es auch zur Ausweisung von potentiell Betroffenen 

kommen, wo bereits Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt wurden, da die 

berücksichtigten Ereignisse den Überlastfall bzw. teilweise den Versagensfall in Form von 

Überflutungsflächen darstellen. 

Wie in Abbildung � dargestellt, stützt sich die wesentliche Aussage dabei auf die Anzahl 

potentiell Betroffener pro Gemeinde, die sich in der ausgewiesenen Überflutungsfläche 

befinden. Dazu wird die Ausdehnung der vorhandenen Überflutungsflächen von Szenarien 

mit einer vorwiegend geringen Wahrscheinlichkeit (in der Regel HQ��� – Statistische 

Auftrittswahrscheinlichkeit einmal in ��� Jahren) mit einer Vielzahl an Schutzgütern (Tabelle 

siehe Anhang) räumlich verschnitten. So können die Auswirkungen auf die Schutzgüter 

„menschliche Gesundheit“, „Umwelt“, „Kulturerbe“ sowie „wirtschaftliche Tätigkeit“ 

bewertet werden. Da der Faktor betroffene Bevölkerung als maßgebliche Größe für die 

weitere Bearbeitung erachtet wird, stellt die Anzahl an potentiell betroffenen Personen 
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(Hauptwohnsitze, Nebenwohnsitze und Beschäftigte) die Basis für die vorläufige 

Risikobewertung im Rahmen des Bundesentwurfes dar. 

Abbildung � Vorläufige Bewertung von potentiell Betroffenen in der Überflutungsfläche pro 

Gemeinde 

 

Folgende Bearbeitungsschritte wurden im Rahmen der vorläufigen Bewertung durchgeführt:  

�. Zusammenführung aller vorhandenen Überflutungsflächen basierend auf 

Abflussuntersuchungen und Gefahrenzonenplanungen.  

�. Verschneidung der zusammengeführten Überflutungsflächen mit den Gemeindegrenzen  

�. Ermittlung der Anzahl an betroffenen Personen auf Basis des georeferenzierten 

Gebäude- und Wohnungsregisters (GWRII-Adresspunkte, liefert Haupt- und 

Nebenwohnsitze) sowie des flächengewichteten Anteils des Bevölkerungsrasters (liefert 

Anzahl der Beschäftigten) innerhalb der Überflutungsfläche. Eine Gegenüberstellung der 

Daten findet sich im Kapitel Schutzgüter (insbesondere in Abbildung �). 

�. Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos auf Gemeindeebene basiert auf der 

Erhebung der Anzahl der potentiell Betroffenen innerhalb der Überflutungsfläche. Die 

Bewertung erfolgt auf Basis von fünf Klassen, deren Schwellenwerte aus der 

nachstehenden Tabelle ersichtlich werden:  
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Basis des Flächenanteils der Zellen in der Überflutungsfläche die Anzahl an betroffenen 

Personen kalkuliert. Beispielsweise wurden in einer Zelle mit ��� erfassten Hauptwohnsitzen, 

die zur Hälfte in der Überflutungsfläche liegt, werden �� Betroffene ausgewiesen. 

Abbildung � Hauptwohnsitzangaben nach Bevölkerungsraster (Statistik Austria) 

 

Abbildung � Hauptwohnsitzangaben nach Gebäude- und Wohnungsregister (GWRII) 

 

In Abbildung � wird im Vergleich dazu die Anzahl der Hauptwohnsitze, die im GWRII 

beinhaltet sind, dargestellt. Diese basieren auf Adressangaben und liegen in einer nicht 

aggregierten Form vor. Folgt man den Adressangaben des GWRII liegen fast alle 

Hauptwohnsitze im Bereich des nordwestlich Zubringers außerhalb der blau dargestellten 

Überflutungsfläche. Auf Basis des Rasters ergibt sich ein konträres Bild und auch ein anderes 


